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Ruf nach staatsbür 
(eil) W e r  mit der Jugend in näheren Kontakt 

kommt oder mit ihr in Verbindung steht, kann 
immer wieder zwei Meinungen hören, wenn 
das Gespräch auf die politische Ebene verlegt 
wird. Ein Teil der jungen Generation will von 
Politik nichts oder nur wenig wissen, während 
der andere wohl Interesse bekundet, aber so
fort mit dem Vorwurf reagiert, daß man die Ju
gend bewußt von der politischen Mitarbeit fern 
halten wolle. Dies gehe schon daraus hervor, 
daß sich niemand um die staatsbürgerliche Schu
lung der jungen Generation kümmere. Das In
teresse der politischen Parteien steige erst dann 
für die junge Generation, wenn sie unmittelbar 
vor der Volljährigkeit stehe und in den Besitz 
des Stimmrechtes komme. — Diese Argumen
tation vieler junger Menschen muß man leider 
gelten lassen, denn tatsächlich kümmert sich 
eigentlich niemand um die staatsbürgerliche 
Schulung unserer jungen Generation. Der Vor
wurf, den wir zu hören bekommen, ha t  also 
leider ziemliche Berechtigung. Die junge Gene
ration, von der wir sprechen, steht im Alter 
von 15 bis 19 Jahren. Was  sie an staatsbürger
licher Erziehung aus der Schule ins öffentliche 
Leben rettet, ist manchmal herzlich wenig und 
allzu sehr mit Theorie überladen, sodaß sie ef
fektiv mit ihrem Wissen um die späteren Pflich
ten eines Staatsbürgers wenig anzufangen weiß. 
— Groteskerweise werden unsere jungen Staats
bürger bei der Erlernung eines Berufes, in 
schweizerischen Berufsschulen in Schweizerge
schichte unterrichtet. An sich sei dagegen nichts 
eingewendet, denn es kann für einen jungen 
Liechtensteiner nur von Vorteil sein, wenn er 
die Schweizergeschichte und insbesondere den 
staatspolitischen Aufbau der schweizerischen 
Eidgenossenschaft kennen lernt. Dadurch wird 
aber die Lücke hinsichtlich der staatsbürgerli
chen Schulung unserer jungen Menschen nur  
noch größer. 

Es wäre nun  falsch, wollte man die Jugend 
lediglich mir belehren und ihr verschiedene 
Grundsätze einimpfen. Mit dem allein wäre es 
nicht getan. Die Jungen wollen klare Vorstel
lungen vom Werden und Wesen unseres Staa
tes haben. Sie wollen davon überzeugt werden, 
daß wir den richtigen Weg  gehen und daß wir 
das Richtige tun. Dabei dürfen wir aber nicht 
übersehen, daß die Grenzen für dieses Ver
ständnis bei der jungen Generation viel enger 
gezogen sind, als man gewöhnlich annimmt. 
Kürzlich äußerte sich ein junger Liechtensteiner 
über das ganze Problem ungefähr wie folgt: 
„Für uns ist das wichtig, was getan wird und 
nicht worüber geredet wird. Wir  haben volles 
Interesse für die staatsbürgerlichen Aufgaben, 
die uns warten, aber wir sind nicht gewillt, 
nur so von heute auf morgen in den Zug einer 
politischen Partei einzusteigen, wenn wir das 
21. Lebensjahr erreicht haben. Warum kümmern 
sich die politischen Parteien nicht etwas mehr 
um uns, wo sie sich doch aus unseren Reihen 
Nachwuchs erhoffen und warum ruft man  uns  
erst dann in politische Versammlungen, wenn 
man unsere Stimmen braucht. Wie wäre es zum 
Beispiel, wenn sich junge Politiker unseres 
Landes für Diskussionsabende zur Verfügung 
stellen würden." 

Solche und ähnliche Stimmen sind immer 
wieder zu vernehmen. — In wenigen Wochen 
werden nun  wieder neue Jahrgänge an die Ur
nen gerufen, wenn die Gemeindevertretungen 
für eine neue Amtsdauer gewählt werden. Auch 
unter diesen Neuwählern werden sich manche 
etwas verloren vorkommen. — Viel schwerwie
gender muß aber noch die Tatsache wiegen, 
daß mancher junge Mensch von den Aufgaben 
unserer politischen Parteien aus Unkentnis der 
Sachlage eine irrige Vorstellung hat. Darin 
liegt wohl ein Hauptgrund, weshalb verhältnis
mäßig viele von der Mitarbeit in einer politi
schen Partei nichts wissen wollen. Allzu gerne 
begegnet man dieser feststehenden Tatsache 
mit dem Einwand, daß das staatsbürgerliche In
teresse bei den  Jungen im Elternhaus geweckt 

werde und daß dort bereits die Entscheidung 
über die künftige parteipolitische Bindung fal
le. Diesen Einwand kann man nur zum Teil gel
ten lassen, denn es gäbe Beispiele genug, die 
beweisen, daß diese Ansicht überholt ist. Unjso 
mehr wären wir verpflichtet, der Jugend Gele
genheit zu geben, sich soweit in staatsbürger
licher Hinsicht auszubilden, daß sie bei Errei
chung der Volljährigkeit zu einem eigenen Ur
teil fähig ist. 

Bei aller Kritik, die von der jungen Gene
ration geübt wird, anerkennt sie jedoch, was 
man für sie tut. Sie kann aber nicht verstehen, 
daß man nur ausschließlich von der beruflichen 
Ausbildung spricht und z. B. von dem sehr we
sentlichen Problem, der staatsbürgerlichen Schu
lung schweigt. Sie wird das Gefühl nicht los, 
daß man sie für die politischen Aufgaben des 
Staatsbürgers als zu jung taxiert und sie muß 
den Eindruck bekommen, daß staatsbürgerliches 
Tun und Handeln Sache der älteren Generation 
sei. Dabei hätten wir allen Grund, der jungen 
Generation möglichst frühzeitig die staatsbür
gerlichen Probleme näher zu bringen und sie 
mit den Zusammenhängen vertraut zu machen, 
die ein geordnetes Zusammenleben in der t&j-
meinschaft gewährleisten. Nur im Blickfeld ihr 
rer eigenen Persönlichkeit kann die junge Ge
neration diese Zusammenhänge nicht erkennen, 
die auf wirtschaftlichem, sozialem und kultu
rellem Sektor eine überaus wichtige Rolle spie
len. Nur möglichst frühzeitige Verankerung 
kann die junge Generation vor  Irrtümern und 
falschen Ansichten retten und in ihr das Ver
ständnis wach rufen, das schlußendlich für eine 
wahre Gemeinschaft von entscheidender Bedeu-

Invalidenversicherung 
(Korr.) 

In einer seiner letzten Sitzungen des vergan
genen Jahres hat  der Landtag das längst erwar
tete Invalidengesetz verabschiedet und mit 1. 
1. 1960 in Kraft gesetzt. Wie auch die AHV, so  
stellt auch die Invalidenversicherung nur  eine 
Basisversicherung dar, wobei das Schwergewicht 
der Leistungen nicht bei Rentenzahlungen, son
dern vielmehr bei den Wiedereingliederungs
maßnahmen liegt. Wie auch bei der AHV stellt 
die Invalidenversicherung ein Obligatorium dar 
und es ist da wie dort der gleiche Personen
kreis versichert. Während bei der AHV Alters
renten, sowie für den Fall des vorzeitigen To
des Witwen- und Waisenrenten resultieren, 
stellt bei der Invalidenversicherung die Inva
lidität das versicherte Risiko dar. Wer  also als! 
Folge von Geburtsgebrechen, Krankheit oder 
Unfall voraussichtlich bleibend oder lange er
werbsunfähig ist, wird der Leistungen aus J e r  
Invalidenversicherung teilhaftig. Dabei ist Vor
aussetzung, daß ein Anspruch auf Renten nur 
dann besteht, wenn der  Betroffene das 20. Al
tersjahr vollendet ha t  und mindestens zur Hälf
te bleibend erwerbsunfähig ist oder während: 
eines Jahres ununterbrochen voll arbeitsunfähig/ 
war u. weiterhin mindestens zur Hälfte arbeitsun-: 
fähig bleibt. Voraussetzung für die Ausrichtung; 
von Invalidenrenten ist aber  immer die Un
möglichkeit der  Eingliederung ins Erwerbsle
ben. Die Höhe der Invalidenrenten ist vomGra-, 
de der Invalidität abhängig. Von Härtefällen 
abgesehen, werden keine Renten ausge
richtet, wenn die Invalidität weniger als 50% 
beträgt, Beträgt die Invalidität mehr als 50%, 
jedoch weniger als 6673%, so wird nur  die 
Hälfte der Renten ausgerichtet. Beträgt die In
validität 66®/a% oder mehr, so wird die Voll
rente ausbezahlt. 

Während bei der privaten Versicherung im 
Invaliditätsfalle die Befreiung von der Prämien
zahlung und die Ausrichtung von Invalidenren
ten im Vordergrund steht, will die staatliche 
Invalidenversicherung nicht in  erster Linie Ren-

tung ist. — Durch ausreichende Schulung kön
nen wir der jungen Generation helfen, den An
schluß zu finden und ihr eine gewisse passive 
Einstellung nehmen, die wir verschuldet ha
ben. Es ist daher auch ungeredit, wenn man der 
jungen Generation immer wieder vorwerfen 
will, daß sie nur  für den Sport und das Vergnü
gen Interesse habe. Gerade bei der Sportbe
wegung sehen wir es am besten, wie dankbar 
die Jugend für eine Betreuung und Schulung ist 
und mit welcher Begeisterung sie auch Entbeh
rungen und Opfer auf sich zu nehmen gewillt 
ist. Wir  dürfen uns also nicht wundern, wenn 
sie sich vielleicht etwas zu einseitig für den 
Sport interessiert, nachdem wir versäumt ha
ben, sie möglichst früh für die staatsbürgerli-

'chen Aufgaben zu interessieren. Glücklicher
weise haben wir noch eine gesunde, patriotisch 
gesinnte und gläubige Jugend. 

Vergessen wir aber nicht, daß die Jugend von 
heute großen Gefahren ausgesetzt ist. Wi r  dür
fen uns daher nicht damit begnügen, unserer 
Jugend bei  Austritt aus  der Schule lediglich et
w a  die Staatsverfassung in die Hand zu drük-
ken und sie dann dem Schicksal überlassen, bis 
sie uns als volljährige Wähler wieder an  der  
Urne begegnet. Auch eine Jungbürgerfeier wie  
sie andernorts gang und gäbe ist, kann die  
Lücke nicht ausfüllen, die heute von der Jugend 
empfunden wird. Eine solche Feier kann nur  
Endzweck sein, wenn die nötige Vorarbeit ge
leistet und wenn die Verbindung schon vorher 
hergestellt war. 

Es liegt an uns, diese Kontakte zu schaffen 
und dafür zu sorgen, daß die junge Generation 
in Zukunft auch in staatsbürgerlichen Belangen 
früher angesprochen wird, als dies bis jetzt der  
Fall war. 

und Privatversicherung 
ten zahlen, sondern vorerst durch Eingliede
rungsmaßnahmen versuchen, den Invaliden wie
der  in das  Erwerbsleben einzuschalten. Erst 
wenn dies nicht gelingt, werden Renten ausge
richtet. Der Kreis der Rentenbezüger ist daher 
bei der privaten Versicherung wesentlich grö
ßer  als bei der staatlichen Invalidenversiche
rung, zumal erstere nicht nur bei voraussicht
lich dauernder oder bei längerer Zeit dauernder 
Invalidität, sondern auch schon bei vorüberge
hender Erwerbsunfähigkeit Renten ausrichten. 
So etwa nach einer Karenzfrist von 90 Tagen 
oder ab sofort, wenn die Arbeitsunfähigkeit 
voraussichtlich ein halbes Jahr  oder länger dau
ert. Ferner werden bei der privaten Versiche
rung Invaliditätsleistungen ausgerichtet, wenn 
die Erwerbsunfähigkeit mindestens 25% be
trägt, während, wie schon gesagt, bei der staat
lichen Invalidenversicherung die Erwerbsunfä
higkeit mindestens 50% betragen muß, damit 
überhaupt eine Leistung fällig wird. Im Gegen
satz zur staatlichen Invalidenversicherung ist 
bei der privaten Versicherung die Berufsinvali
dität  versichert, wogegen erstere auf die allge
meine Erwerbsunfähigkeit abstellt. Diese Diffe
renzierung hat insofern ihre Bedeutung als ei
nem von Invalidität betroffenen Versicherten 

.nicht zugemutet werden soll eine Tätigkeit aus
zuüben, die seiner Lebensstellung, seinen Kennt
nissen und Fähigkeiten nicht angemessen ist. 

i Zufolge der  aufgezeigten Abweichungen wird 
tes Fälle geben, bei denen die von Invalidität 
Betroffenen von der staatlichen Invalidenver

sicherung keine, aus ihrer privaten Lebensver
sicherungspolice aber namhafte Leistungen, 

-wenn nicht gar die vollen Invaliditätsleistun
gen, erhalten werden. 

Aus dem Gesagten geht hervor, daß die staat
liche Invalidenversicherung eben 'nur  eine Ba
sisversicherung darstellt und es Aufgabe eines 
jeden Einzelnen bleibt, diese auf dem W e g e  
der Selbsthilfe über die private Versicherung 
auszubauen und auf den Stand der wirklichen 
Bedürfnisse zu erweitern. 

Warum das? 

Beim Lesen des Landesvoranschlages ist mir 
aufgefallen, daß für die so notwendige Boden
zusammenlegung, die als Grundlage einer Sa
nierung der Landwirtschaft angesehen werden 
muß, keine außerordentlichen Beiträge vorge
sehen wurden. Diese Tatsache wirkt etwas be
unruhigend, wenn man weiß, wie dringlich die
se Aufgabe und wie notwendig ihre Lösung ist. 

Es sei zugegeben, daß die Bodenzusammenle
gung eine schwere Aufgabe ist und daß leider 
noch viele Landwirte die Notwendigkeit dieser 
Maßnahme nicht einsehen wollen — oder im
mer noch von falschen Voraussetzungen ausge
hen, die eine Lösung verunmöglichen. Das darf 
uns jedoch nicht hindern, das Problem energisch 
anzupacken. Alles abwarten, so richtig das in 
vielen anderen Sachen sein mag, müßte sich, i n  
diesem Punkt zum schweren Nachteil auswir
ken. Vor einigen Tagen hat  der  Regierungschef 
unseres Landes die Unterschrift unter den Ver
tragsentwurf für eine Freihandelszone gesetzt, 
die als Gegenstück zur EWG entstanden ist. 
Dadurch müssen wir uns entschließen, wirt
schaftlich neue Wege  zu gehen und auf diesem 
Wege wird auch die Landwirtschaft ihrer Prü
fung entgegensehen. 

Wenn rings um uns die Probleme gelöst sind 
und wir nachhinken, so besteht die Gefahr, daß  
wir nicht mehr mitkommen und  daß vor allem 
unsere Landwirtschaft ein krankes Kind bleiben 
wird. Für deren Gesundung darf uns jedoch 
kein Opfer zu groß sein und alles Zaudern wird 
uns das Problem nur schwerer machen. 

Ein Landwirt. 

Fürstentum Liechtenstein 
Reportage Uber die Ausstellung „Altes Kultur

gut der Heimat" im Radio BeromUnster. 
Wie wir bereits berichteten, wird Radio Be-

romünster über die in Vaduz stattfindende Aus
stellung eine Reportage bringen. Wir  erfahren 
hiezu, daß die Sendung entweder morgen Frei
tag, den 15. Januar, um ca. 18.20 Uhr, unter der  
Sendung „Reporter unterwegs" oder am Sams
tag, den 16. Januar, um 19.00 Uhr unter „Bero-
münster-Aktualitäten" zu hören sein wird. 

Kodikurs in Vaduz. (Mitgeteilt) 
Alle Interessentinnen werden gebeten, sich 

zu einer Besprechung am Freitag, den 15. d. M., 
um 20 Uhr, in der Küchenbaracke bei der  
Volksschule einzufinden. 

Kursleitung Weiterbildungskurse. 

Ruggell. V o l k s b e w e g u n g .  
Im vergangenen Jahre  waren von den in 

Ruggell wohnhaften Familien 20 Geburten zu 
verzeichnen, wozu noch 7 von auswärts woh
nenden Bürgern kommen. Ehen wurden 11 ge
schlossen, 5 Bräute waren Ausländerinnen, 3 
Ruggellerinnen heirateten nach der  Schweiz, 
eine nach Deutschland. Todesfälle waren in de r  
Gemeinde 3 (1 Bürger, 2 Nichtbürger), auswärts 
wohnende Bürger sind 3 gestorben. 

Triesen. V o r a n z e i g e .  (Eing.) 
Der hiesige Fußballclub wird sein traditionel

les Fußballer-Kränzchen am Sonntag, den 24. 
Jänner 1960, im Gasthaus zum „Sdiäfle" durch
führen. Reservieren Sie sidx jetzt schon den 
Abend dieses Sonntags für diese Unterhaltung. 


